
Richtlinie Information und Absatzförderung 

 
Titel des Projektes: __________________________________________________________ 
 
Name und Institution des Projektverantwortlichen: __________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Anlage 3 zu Formblatt 1 (Skizze) „Einstufung Projekt“ 
 

Geschäftsstelle 
Bundesprogramm Ökologischer Landbau 

in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Referat 512 
53168 Bonn 

 
 
 
Nicht De-minimis-pflichtige Projekte: 
 

 Das Projekt informiert über den Ökolandbau allgemein. Spezielle Produkte 
stehen nicht im Mittelpunkt. 

 
 

 Das Projekt dient der Absatzförderung von Anhang I-Produkten. 
  
 
 
De-minimis-pflichtige Projekte: 
 

 Das Projekt dient der Absatzförderung von Verarbeitungserzeugnissen 
(Nicht-Anhang I-Produkten).  

 
   Dieses Projekt eingeschlossen erhalte ich in den letzten drei 

Steuerjahren nicht mehr als 200.000 € im Rahmen von De-minimis-
Beihilfen inkl. beantragter Förderungen (anhand der De-minimis-
Bescheinigungen zu überprüfen). 

 
   Es gibt nur einen Antragsteller bzw. keine Projektbeteiligten. 
 
 
   Wird ein Budget an Projektbeteiligte weiter geleitet, erhalten diese in 

den letzten drei Steuerjahren ebenfalls jeweils nicht mehr als 200.000 € 
im Rahmen von De-minimis-Beihilfen inkl. beantragter Förderungen. 

 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum Stempel und Unterschrift 

  


	Bundesprogramm Ökologischer Landbau 

